                                                                                                  Arbeitgeber:  _________________________


Erklärung (ab 01.01.2007)
Zur Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen (Mini-Jobs bis € 400,00)
und Beschäftigungen in der Gleitzone (Midi-Jobs von € 400,01 bis € 800,00)

Angaben zur Person des Arbeitnehmers

Name, Vorname 
  geb. am 


Straße,PLZ,Ort 
  Geburtsort 



Geschlecht 
  Familienstand 
  Staatsangehörigkeit 


Sozialversicherungsnr. 
  Bankverbindung 



Geburtsname _________________________________
  Konto-Nr. 
  BLZ 


Vereinbartes Bruttogehalt monatl. 
__Krankenkasse 


    (evtl. Familienvers. oder Krankenkasse, bei der Sie zuletzt versichert waren)

bei Mini-Jobs bis € 400,00: 
Ich verzichte ausdrücklich auf zusätzliche Einmalzahlungen.


Datum: 
  Unterschrift: 



Das Beschäftigungsverhältnis ist ( befristet vom 

  bis 

Das Beschäftigungsverhältnis ist ( unbefristet
Beschäftigungsbeginn 
__
________________
Wöchentliche Arbeitszeit in Stunden:_________     Art der Tätigkeit (z.B.Bürohilfe,Putzhilfe):______________________________

(
(
Verzicht des Arbeitnehmers auf Rentenversicherungsfreiheit
nein
ja
Die Aufstockung zum vollen Rentenversicherungsbeitrag wird ausschließlich vom Arbeitnehmer finanziert



und verringert den Nettoauszahlungsbetrag (weitere Erläuterungen siehe 2.Seite).

Werden weitere gleichzeitige Beschäftigungen ausgeübt

( nein
( ja, bei Firma 
  Tel.: 
  seit wann: 
  Bruttogehalt: 


( ja, bei Firma 
  Tel.: 
  seit wann: 
  Bruttogehalt: 

( Neben der Aushilfsbeschäftigung wird eine Hauptbeschäftigung ausgeübt

      bei der Firma 
  Tel: 
  seit wann: 
  Bruttogehalt: 


Mehrfachnennungen sind möglich:

( Ich bin Hausfrau/-mann              ( Ich bin Praktikant                            ( Ich bin behindert                    ( Ich bin Auszubildender

( Ich bin Beamter                          ( Ich bin im Erziehungsurlaub           ( Ich bin z. Z. arbeitslos

( Ich bin Schüler (bitte Schulbescheinigung beif.) voraussichtl. bis zum 




( Ich bin Student (bitte Studienbescheinigung beif.), Studienbeginn 




Werden noch weitere Einkünfte erzielt:
	aus selbstständiger Tätigkeit
	Rente
	Versorgungsbezüge

	jährlich €
	Art
	monatl. €
	Art
	monatl. €

	
	( Berufsunfähigkeitsrente
	
	( Ruhegehalt (Pension) (
	

	
	( Erwerbsunfähigkeitsrente
	
	( Zusatzrente
	

	
	( Altersruhegeld
	
	( Betriebsrente
	

	
	( Hinterbliebenenrente
	
	(
	


( Ich beziehe Pension von der 


 und wurde von der Versicherungspflicht zur Kranken-/Rentenversicherung – nicht – befreit (bitte Befreiungsbescheid beifügen).

Zeiten der Nebenbeschäftigung oder Nebentätigkeit in den letzten 12 Kalendermonaten:
	
	
	
	
	wöchentl. Arbeitszeit
	Arbeitsentgelt

(brutto)
	

	von
	bis
	Arbeitgeber
	beschäftigt als
	Tage
	Std.
	wö.
	mtl.
	€
	Krankenkasse

	
	
	
	
	
	
	(
	(
	
	

	
	
	
	
	
	
	(
	(
	
	


Bitte reichen Sie uns zusätzlich folgende Unterlagen ein:
- Lohnsteuerkarte (nur bei Midi-Jobs von € 400,01 bis € 800,00)




- Anstellungsvertrag     - evtl. Vertrag vermögenswirksame Leistung




- Kopie des Sozialversicherungsausweises

Der Arbeitnehmer ist gesetzlich (§ 28 o Abs.1 SGB IV) verpflichtet die erforderlichen Angaben über die Höhe der Entgelte der einzelnen Beschäftigungen zu machen.

Ich verpflichte mich, jede Änderung unverzüglich meinem Arbeitgeber bekannt zu geben.

Ort und Datum


Unterschrift des Arbeitnehmers

zusätzliche angaben für midi-job (von € 400,01 bis € 800,00)

Elterneigenschaft

	Elterneigenschaft ja/nein
(unbedingt Nachweis z.B. Kopie Geburtsurkunde 

beifügen)
	


Vorarbeitgeber

	Anzahl der Beschäftigungstage bei

Vorarbeitgebern in diesem Jahr
	


Angaben zur betrieblichen Altersversorgung 

	Verträge beifügen
	Ja / Nein
	Beginn
	Altverträge bis 31.12.2004

Verzicht auf Steuerfreiheit ja/nein

	Direktversicherung
	
	
	

	Pensionskasse
	
	
	

	Pensionsfonds
	
	
	

	Unterstützungskasse
	
	
	


Angaben zu Lohn- und Gehaltspfändungen

	Beschlüsse beifügen


	Rangfolge
	Restschuld
	Anzahl unterhaltsberechtigte Personen

z.B. Ehegatten, Kinder etc.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Verwandtschaftsverhältnis zum Arbeitgeber

	Mit Arbeitgeber verwandt/verheiratet/Lebenspartner?


	Ja__________                 Nein _______________-

	Art der Verwandtschaft:


	


Erläuterungen zum Verzicht auf Rentenversicherungsfreiheit

Bei Mini-Jobs (bis € 400,00)

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist rentenversicherungsfrei. Aufgrund der Zahlung eines pauschalen Beitrags durch den Arbeitgeber steigen zwar die späteren Rentenansprüche des Arbeitnehmers, er hat jedoch nicht den vollständigen Schutz bzw. die vollständigen Leistungsansprüche gegenüber dem Rentenversicherungsträger. 

Möchte er sich diese sichern, kann er auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten. 

Dabei ist unerheblich, ob die geringfügig ausgeübte Beschäftigung als einzige Beschäftigung oder neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt wird. 

Der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit wirkt für die gesamte Dauer der geringfügig entlohnten Beschäftigung und kann nicht widerrufen werden.

Für 2003 sind vom Arbeitnehmer zusätzliche eigene Beiträge in Höhe der Differenz zum Gesamtbeitrag von 19,5% zu leisten, mindestens jedoch aus einem Arbeitsentgelt von € 155,00. 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer mit einem Arbeitsentgelt von € 400,00 verzichtet auf die Rentenversicherungsfreiheit, folglich muß er einen eigenen Beitrag von € 30,00 leisten.

Bei Midi-Jobs (€ 400,01 bis € 800,00)

Versicherungspflichtige Arbeitnehmer, die Beschäftigungen in der Gleitzone ausüben, haben in der Rentenversicherung die Möglichkeit, auf die Reduzierung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts zu verzichten und den vollen Arbeitnehmerbeitrag zu zahlen.

Diese Erklärung kann nur für die Zukunft und bei mehreren Beschäftigungen nur einheitlich abgegeben werden. Die Erklärung bleibt für die Dauer der Beschäftigungen bindend und kann nicht widerrufen werden.

Durch den Verzicht auf die Anwendung der besonderen Regelung zur Gleitzone werden die damit verbundenen rentenmindernden Auswirkungen in der gesetzlichen Rentenversicherung vermieden.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer mit einem Arbeitsentgelt von € 600,00 verzichtet auf die Rentenversicherungsfreiheit, folglich muß er einen eigenen Mehr-Beitrag von € 15,62 leisten. 

